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(54) Wirkmaschinenwerkzeug, insbesondere für feinste Teilung

(57) Eine insbesondere zur Erreichung besonders
feiner Teilungen gestaltete Wirknadel oder ein sonstiges
Strickwerkzeug (2) weisen einen schmaleren Arbeitsab-
schnitt (4) und einen breiteren Lagerabschnitt (5) auf,
wobei der Lagerabschnitt (5) mit einem Positioniermittel
(11) beispielsweise in Form eines Schlitzes (12) oder in
Form einer Rippe (32) versehen ist. Dem Strickwerkzeug
(2) ist ein Festlegungsmittel (29) in Form eines Stegs

(18) oder einer Nut (33) seitens der Barre (1) zugeordnet.
Durch diese Maßnahme können die Lagerabschnitte (5)
der Strickwerkzeuge (2) an der Barre (1) einander (fast)
berührend angeordnet werden, so dass zur Gestaltung
des Lagerabschnitts (5) ein maximaler Querschnitt zur
Verfügung steht. Dies gibt den Strickwerkzeugen (2)
auch bei äußerst feinen Teilungen eine solide Stabilität
bei gleichzeitig präziser Ausrichtung und unter Vermei-
dung von Teilungsfehlern.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Werkzeug, insbeson-
dere ein Strickwerkzeug zur Bestückung von Barren in
Textilmaschinen, insbesondere von Wirkmaschinen. Un-
ter Strickwerkzeug wird hier ein Werkzeug zur Herstel-
lung von Wirkware, insbesondere eine Wirknadel ver-
standen.
[0002] Textilmaschinen, z.B. Tuftingmaschinen, Näh-
wirkmaschinen oder Wirkmaschinen weisen Barren mit
Werkzeugen zur Herstellung textiler Flächen auf. Ein er-
findungsgemäßes Werkzeug kann von einer Barre solch
einer oder einer ähnlichen Textilmaschine gehalten wer-
den.
[0003] Wirkmaschinen weisen in der Regel minde-
stens eine Barre auf, die viele Strickwerkzeuge, z.B. Na-
deln in zueinander paralleler Ausrichtung hält. Die Barre
ist dabei ein länglicher Träger, der sich quer zu den
Strickwerkzeugen erstreckt und eine vorgegebene Be-
wegung ausführt. Dabei vollführen alle an dem Träger
ruhenden Strickwerkzeuge die gleiche Bewegung.
[0004] Die Strickwerkzeuge sind an der Barre in be-
stimmten Abständen zueinander gehalten. Diese Ab-
stände bestimmen die Teilung. Ein Maß für die Teilung
ist die so genannte Feinheit, die in Anzahl von Strick-
werkzeugen pro englische Zoll angegeben wird. Die
Feinheit E40 bezeichnet 40 Nadeln pro englisches Zoll.
[0005] Üblicherweise weist die Barre für jedes Strick-
werkzeug einen Schlitz auf, in dem das Strickwerkzeug
gehalten und festgeklemmt ist. Mit diesem Konzept las-
sen sich Feinheiten von E40 bis E44 erreichen. Bei hö-
heren Feinheiten stößt dieses Konzept an Grenzen. Die
zwischen den Schlitzen vorhandenen Stegwände und/
oder die Werkzeugschäfte werden so dünn, dass sie den
mechanischen Anforderungen nicht mehr gewachsen
sind.
[0006] Davon ausgehend ist es Aufgabe der Erfin-
dung, ein verbessertes Konzept für Strickwerkzeuge von
Wirkmaschinen anzugeben. Eine weitere Aufgabe liegt
darin, ein Konzept anzugeben, mit dem sich besonders
hohe Feinheiten erzielen lassen.
[0007] Diese Aufgabe wird sowohl mit dem Strickwerk-
zeug nach Anspruch 1 wie auch mit der Wirkmaschine
nach Anspruch 10 gelöst:
[0008] Das erfindungsgemäße Strickwerkzeug weist
an seinem Körper ein Positionierungsmittel auf, mit dem
es entsprechend einer vorgegebenen Teilung positio-
nierbar ist. Das Positionierungsmittel macht die bislang
zwischen den Strickwerkzeugen vorzusehenden Steg-
wände überflüssig. Es positioniert das Strickwerkzeug
an der Barre unabhängig von Stegwänden oder Kanälen,
wie sie früher zur Aufnahme der Werkzeugschäfte erfor-
derlich waren. Dadurch steht der früher für die Stegwän-
de genutzte Raum nun für die Dicke der Strickwerkzeug-
körper bzw. ihrer Werkzeugschäfte zur Verfügung, die
Lagerabschnitte bilden. Es können sehr hohe Feinheiten
von beispielsweise E50 erreicht werden, ohne dass Pro-
bleme mit der Steifigkeit oder Festigkeit der Strickwerk-

zeuge auftreten würden.
[0009] Das an dem Strickwerkzeug vorgesehene Po-
sitioniermittel dient dazu, das Strickwerkzeug bezüglich
seiner Querrichtung in eine definierte Position zu bringen
und in dieser Position festzulegen. Das Positioniermittel
kann durch eine geeignete Ausnehmung, beispielsweise
einen in Längsrichtung des Körpers verlaufenden Schlitz
gebildet sein. Dieser übergreift dann vorzugsweise einen
an der Barre vorgesehenen Steg bzw. Vorsprung. Dieser
Vorsprung kann mit der Barre einstückig ausgebildet
oder alternativ durch einen in die Barre eingesetzten Steg
gebildet sein. Im Querschnitt weist das Strickwerkzeug
in diesem Fall im Bereich des Positioniermittels ein U-
Profil auf, mit dem das Strickwerkzeug auf dem Vor-
sprung sitzt. Dabei kann die obere Schmalseite des Vor-
sprungs an dem Schlitzboden anliegen. Alternativ kann
das Strickwerkzeug mit den Stirnseiten seiner Schenkel
beidseitig neben dem Vorsprung auf der Barre liegen.
Die obere Schmalseite des Vorsprungs ist dann zum
Grund bzw. Boden des Positioniermittels beabstandet
angeordnet.
[0010] In einer Alternativform kann das Positioniermit-
tel durch wenigstens einen an dem Körper vorgesehenen
Vorsprung gebildet sein. Dieser Vorsprung kann bei-
spielsweise durch eine an dem Körper in Längsrichtung
verlaufende Rippe gebildet sein. Diese Rippe ist vorzugs-
weise an einer Schmalseite des Körpers angeordnet. Für
die Rippe ist an der Barre eine Nut vorgesehen, in die
die Rippe passt. An der Barre sind dazu vorzugsweise
mehrere Nuten vorgesehen, die parallel zueinander ori-
entiert sind und die Teilung der Nadeln festlegen. Die
Nuten sind schmaler als die Werkzeugschäfte bzw. La-
gerabschnitte. Sie dienen nur der Aufnahme der Rippen.
[0011] Wenn das Positionierungsmittel des Strick-
werkzeugs durch einen an dem Körper vorgesehenen
Schlitz gebildet ist, legen die dann an der Barre vorge-
sehenen Stege die Teilung der Strickwerkzeuge fest.
[0012] In beiden Fällen sind zwischen den Strickwerk-
zeugen keine Abstandshalter, Schlitzwände oder sonsti-
gen Elemente angeordnet. Vielmehr weisen die Flach-
seiten der einander benachbarten Strickwerkzeuge auf-
einander zu. Sie begrenzen enge Schlitze oder liegen
ohne nennenswerten Druck aneinander an. Somit kann
der gesamte Teilungsabstand von Werkzeugschäften
bzw. Lagerabschnitten ausgefüllt werden, wodurch diese
auch bei sehr feiner Teilung eine hohe Steifigkeit aufwei-
sen. Außerdem können die Körper einander in Querrich-
tung abstützen, was zusätzlich zur Steifigkeit beiträgt.
[0013] Vorzugsweise weisen die Strickwerkzeuge zu-
mindest im Bereich ihres maschenbildenden Teils eine
Breite auf, die geringer ist als die Breite der Lagerab-
schnitte, die an der Barre gehalten sind. Unter Breite wird
dabei der Abstand der Seitenflächen des betreffenden
Lagerabschnitts bzw. des Maschenbildungsabschnitts
quer zur Längsrichtung zu dem Strickwerkzeug verstan-
den. Die Querrichtung liegt parallel zur Längserstrek-
kung der Barre. Es ist aber auch möglich, Strickwerkzeu-
ge vorzusehen, deren maschenbildender Teil die gleiche
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Breite aufweist wie der Lagerabschnitt oder auch gering-
fügig größer ist. Dies ist möglich, wenn an der Barre ab-
wechselnd Strickwerkzeuge vorgesehen sind, deren ma-
schenbildende Teile unterschiedliche räumliche Ausrich-
tungen haben, z.B. indem sie abwechselnd schräg nach
oben und schräg nach unten weisen.
[0014] Wenn das Strickwerkzeug eine Nadel ist, kann
zu dem Maschenbildungsabschnitt beispielsweise ein
Schaft gehören, der endseitig in einem Haken ausläuft.
Der Schaft kann eine einheitliche oder verschiedene Hö-
hen haben. Die Höhe misst sich dabei senkrecht zu der
Längsrichtung jeder Nadel. In dem Schaft kann ein
Schlitz beispielsweise für einen Schieber vorgesehen
sein. Dieser kann an einer anderen Barre gehalten sein,
wobei dieser Schieber nach dem gleichen Prinzip wie
eine Nadel gestaltet und in der Barre gehalten sein kann.
Die Schieber, die Nadeln oder sonstige der Maschenbil-
dung dienenden Elemente sind somit Strickwerkzeuge
im Sinne der Patentansprüche.
[0015] Weitere Einzelheiten von Ausführungsformen
der Erfindung sind Gegenstand der Zeichnung, der Be-
schreibung oder von Ansprüchen. Die Beschreibung be-
schränkt sich auf wesentliche Aspekte der Erfindung und
sonstige Details. Die Zeichnung offenbart weitere Ein-
zelheiten und ist ergänzend heranzuziehen. Es zeigen:

Figur 1 eine Barre mit einigen Hakennadeln in aus-
schnittsweiser Prinzipdarstellung,

Figur 2 die Barre nach Figur 1 in Draufsicht,

Figur 3 die Barre nach Figur 1 mit abgenommener
Klemmleiste in Draufsicht,

Figur 4 die Barre nach Figur 1 in einer teilweise ver-
tikal geschnittenen Seitenansicht,

Figur 5 die Barre nach Figur 4, geschnitten entlang
der Linie V-V,

Figur 6 eine abgewandelte Ausführungsform der
Barre und der Nadeln entsprechend der Schnittdar-
stellung nach Figur 5,

Figur 7 eine weitere Ausführungsform der Barre ent-
sprechend der Schnittdarstellung nach Figur 5,

Figur 8 eine alternative Ausführungsform von Strick-
werkzeugen und Barre in einer Schnittdarstellung
entsprechend Figur 5,

Figur 9 eine abgewandelte Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Nadel in Seitenansicht,

Figur 10 die erfindungsgemäße Nadel nach Figur 9
in Draufsicht und

Figur 11 eine alternative Ausführungsform von

Strickwerkzeugen und Barre in einer Schnittdarstel-
lung entsprechend Figur 4.

[0016] In Figur 1 ist eine Barre 1 einer Wirkmaschine
veranschaulicht. In dieser Barre 1 sind Strickwerkzeuge
2, hier beispielhaft anhand von Nadeln 3 erläutert, dar-
gestellt. Die Nadeln 3 sind in paralleler Ausrichtung ne-
beneinander an der Barre 1 gehalten. Jedes Strickwerk-
zeug 2 weist, wie Figur 2 erkennen lässt, einen Arbeits-
abschnitt 4 und einen Lagerabschnitt 5 auf. Der Arbeits-
abschnitt 4 weist einen maschenbildenden Bereich, ei-
nen Maschenbildungsabschnitt auf. Wie ersichtlich, sind
die Arbeitsabschnitte 4 schmaler als die Lagerabschnitte
5, d.h. sie weisen eine geringere Breite auf. Die Breite
ist dabei in Querrichtung Q zu messen, die mit der Längs-
richtung der Barre 1 übereinstimmt und rechtwinklig zur
Längsrichtung L jedes Strickwerkzeugs steht. Wegen der
geringeren Breite der Arbeitsabschnitte 4 ist zwischen
den Arbeitsabschnitten 4 benachbarter Strickwerkzeuge
2 auch dann eine ausreichende Lücke 6 bzw. ein Frei-
raum vorhanden, wenn die Lagerabschnitte 5 ganz nahe
beieinander stehen oder mit ihren ebenen Seitenflächen
7, 8 aneinander anliegen.
[0017] Wie Figur 3 andeutet, kann zwischen benach-
barten Seitenflächen 7, 8 ein enger Spalt 9 vorhanden
sein. Dieser kann im Bereich von wenigen Mikrometern
bis zu etwa einem Zehntel Millimeter oder bedarfsweise
auch größer bemessen sein. Der Spalt 9 ist vorzugswei-
se leer, d.h. offen. Im Einzelfall kann es auch sinnvoll
sein, in dem Spalt weitere Elemente, wie beispielsweise
elastisch oder plastisch nachgiebige Dämpfungsele-
mente oder dergleichen anzuordnen. Jedenfalls aber
sind in dem Spalt 9 keine Elemente vorgesehen, die die
Teilung der Strickwerkzeuge 2 vorgeben bzw. festlegen
würden. Die Teilung bezeichnet den Mittenabstand T be-
nachbarter Strickwerkzeuge 2. Je höher bzw. größer die
Feinheit E desto kleiner die Teilung T. Im vorliegenden
Ausführungsbeispiel beträgt die Teilung T z.B. 0,5 mm
(etwa E50). Zur Einhaltung dieser Teilung ist an dem
Körper 10 des Strickwerkzeugs 2 ein Positioniermittel 11
vorgesehen, das deutlicher aus Figur 4 hervorgeht. Dort
wird das Positioniermittel 11 durch eine sich in Längs-
richtung L erstreckende Ausnehmung in Form eines
Schlitzes 12 gebildet, der von der Nadeloberseite, einer
Schmalseite 13 des Lagerabschnitts 5 ausgehend in den
Körper 10 führt. Der Schlitz 12 beschränkt sich dabei
vorzugsweise auf den Lagerabschnitt 5. Der endseitig
beispielsweise mit einem Haken 14 versehene Arbeits-
abschnitt 4 des Strickwerkzeugs 2 ragt aus der Barre 1
heraus und enthält insoweit kein Positioniermittel. Er
kann mit einem Schlitz 15 versehen sein, der beispiels-
weise zur Aufnahme eines Schiebers (nicht dargestellt)
dient und somit Teil des Maschenbildungssystems ist.
[0018] Zur Positionierung der Strickwerkzeuge 2 weist
die Barre 1 eine vorzugsweise ebene Auflagefläche 16
auf, an der der Lagerabschnitt 5 mit seiner Schmalseite
13 anliegt. Von der Auflagefläche 16 ragt senkrecht ein
Vorsprung 17 auf, der im vorliegenden Ausführungsbei-
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spiel durch einen Steg 18 gebildet wird. Dieser wird in
der Breite vorzugsweise von zwei zueinander parallelen
Flachseiten 19, 20 begrenzt, wie aus Figur 5 hervorgeht.
In der Höhe wird der Steg durch zwei Schmalseiten 31,
36 begrenzt. Der Steg 18 ist z.B. in eine Nut 21 einge-
setzt, die an der Auflagefläche 16 in die Barre 1 einge-
bracht ist. Dabei wirkt die Schmalseite 36 des Stegs 18
mit der Nadelbarre 1 zusammen und dient als Anschlag-
fläche für den Steg 18. Der Lagerabschnitt 5 des Strick-
werkzeugs 2 übergreift den Steg 18 mit seinem Schlitz
12. Die Höhe des Steges 18 ist dabei so gewählt, dass
ihre von der Nadelbarre abweisende Schmalseite 31 von
dem Boden 35 des Schlitzes 12 beabstandet angeordnet
ist. Die beiden den Schlitz 12 begrenzenden Flanken,
die in Form von Schenkeln 22, 23 ausgebildet sind, liegen
vorzugsweise spielarm oder spielfrei an den Flachseiten
19, 20 des Stegs 18 an und positionieren somit das
Strickwerkzeug 2 quer zu dessen Längsrichtung L. Die
Schmalseite 13 wird durch den Schlitz 12 in zwei Teilflä-
chen 13a, 13b unterteilt, die an der Auflagefläche 16 an-
liegen und das Strickwerkzeug 2 an der Auflagefläche
16 ausrichten.
[0019] Wie Figur 1 und 4 noch erkennen lassen, wer-
den die Strickwerkzeuge 2 mittels einer Klemmleiste 24
gegen die Auflagefläche 16 gespannt. Die Klemmleiste
24 drückt beispielsweise über ein Dämpfungselement 25
gegen die Rückseite, eine Schmalseite 26 des Strick-
werkzeugs 2.
[0020] An dem Lagerabschnitt 5 kann außerdem ein
Fuß 27 vorgesehen sein, der vorzugsweise von der den
Schlitz 12 aufweisenden Schmalseite 13 des Lagerab-
schnitts 5 weg ragt. Der Fuß 27 fasst in eine Axialposi-
tioniernut 28, die sich in Querrichtung Q entlang der Barre
1 erstreckt.
[0021] Das Positioniermittel 11 erstreckt sich in Form
der Nut 12 über einen großen Teil des Lagerabschnitts
5. Anstelle des einzigen parallelflankigen Schlitzes 12
können auch zwei kurze, hinter einander angeordnete
Schlitze vorgesehen werden, denen entsprechend klei-
nere Vorsprünge 17 zugeordnet sind (nicht dargestellt).
Außerdem muss der Schlitz 12 nicht zwangsläufig par-
allelflankig sein. Anstelle des Rechteckquerschnitts kön-
nen der Schlitz 12 und der Steg 18 auch abweichende
Querschnitte, z.B. Trapezquerschnitte aufweisen. Diese
können maßlich derart zueinander festgelegt werden,
dass die Flanken des Schlitzes 12 von dem Steg 18 ge-
ringfügig elastisch verformt, z.B. voneinander weg gebo-
gen werden. So ist der Lagerabschnitt vollkommen spiel-
frei positioniert. Durch die Elastizität der Schlitzwände ist
ein Ausgleich von Fertigungstoleranzen möglich.
[0022] Außerdem ist der Steg 18, wie Figur 4 zeigt, im
Umriss vorzugsweise kleiner als der Schlitz 12, um le-
diglich die Seitenführung bzw. Teilungspositionierung
des Strickwerkzeugs 2 zu übernehmen, während die Axi-
alpositionierung ausschließlich durch den Fuß 27 erfolgt.
Der Vorsprung 17 ist an der Barre 1 teilungsgenau an-
geordnet. Er bildet aber in jeder der genannten Varianten
ein Festlegungsmittel 29 zur Festlegung der Nadeltei-

lung bzw. Strickwerkzeugteilung.
[0023] Die Einstellung der entsprechenden Teilung
kommt somit durch das Zusammenspiel zwischen dem
Positioniermittel 11 und dem Festlegungsmittel 29 zu-
stande. Zur Ausbildung derselben kommen eine Reihe
von weiteren Abwandlungen in Betracht, von denen ei-
nige nachfolgend exemplarisch genannt sind.
[0024] Wie Figur 6 zeigt, kann das Festlegungsmittel
29 auch durch leistenartige Vorsprünge 30 gebildet sein,
die von der Auflagefläche 16 der Barre 1 aufragen und
Teil derselben sind. Die Vorsprünge 30 sind beispiels-
weise einstückig nahtlos mit der Barre 1 verbunden. Sie
können erzeugt worden sein, indem ursprünglich zwi-
schen ihnen vorhandenes Material unter Ausbildung der
Auflagefläche 16 entfernt worden ist. Die Vorsprünge 30
können parallel zu der Auflagefläche 16 eine endseitige
Schmalseite in Form einer streifenförmigen Positionier-
fläche 31 aufweisen, die an dem Boden 35 des Schlitzes
12 anliegt. In diesem Fall berühren die Teilflächen 13a,
13b die Auflagefläche 16 nicht sondern schweben in ge-
ringem Abstand über dieser. Durch das Zusammenwir-
ken des Bodens 35 des Strickwerkzeuges 2 mit der Po-
sitionierfläche 31 des Vorsprungs 30 der Barre 1 wird die
Höhe des Hakens 14 des Arbeitsabschnitts 4 des Strick-
werkzeuges 2 festgelegt. Zur Herstellung einer hochwer-
tigen Wirkware ist es erforderlich, dass diese Arbeitshö-
he für alle verwendeten Strickwerkzeuge 2 einer Nadel-
barre 1 identisch ist. Bei dem Ausführungsbeispiel ge-
mäß Figur 6 kann mit einfachen bekannten Fertigungs-
mitteln z.B. durch eine spanabhebende Bearbeitung
(Schleifen oder Fräsen) eine einheitliche Höhe aller Po-
sitionierflächen 31 einer Barre 1 hergestellt werden, in-
dem diese Positionierflächen gemeinsam in einem Ar-
beitsgang bearbeitet werden. Die Positionierung des
Strickwerkzeugs 2 ist in diesem Fall sowohl bezüglich
der Festlegung der Teilung, also in Querrichtung Q, als
auch in Vertikalrichtung V durch die Positioniermittel 11
und die Festlegungsmittel 29 gegeben.
[0025] Die Abmessungen des Steges 18 gemäß Figur
5 kann so festgelegt werden, dass die Arbeitshöhe des
Hakens 14 gemäß dem Ausführungsbeispiel nach Figur
6 festgelegt wird. Dann wirkt die Positionierfläche 31 des
Steges 18 mit dem Boden 35 des Schlitzes 12 zusam-
men, steht mit diesem in Kontakt und bestimmt somit die
Höhe des Arbeitsabschnitts 4. Die Auflagefläche 16 der
Barre 1 ist dann zur Schmalseite 13 des Strickwerkzeu-
ges 2 beabstandet angeordnet.
[0026] Es ist gemäß Figur 7 auch möglich, bei anson-
sten gleicher Ausbildung der Barre 1 und der Strickwerk-
zeuge 2 gemäß Figur 6 die Vorsprünge 30 in Bezug auf
die Größe der Schlitze 12 so zu bemessen, dass die Teil-
flächen 13a, 13b an der Auflagefläche 16 anliegen. Die
endseitige Begrenzung des Vorsprungs 30, die Schmal-
seite 31, ist dann zu dem Boden 35 des Schlitzes 12
beabstandet angeordnet. Die Auflagefläche 16 dient
dann der Positionierung der Strickwerkzeuge 2, insbe-
sondere zur Positionierung des maschenbildenden Teils
4. Durch das Zusammenwirken der unteren Schmalseite
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13 des Strickwerkzeuges 2 mit der Auflagefläche 16 der
Barre 1 wird die Höhe des Hakens 14 des Arbeitsab-
schnitts 4 des Strickwerkzeuges 2 festgelegt. Diese Ar-
beitshöhe ist im Idealfall für alle verwendeten Strickwerk-
zeuge 2 in einer Nadelbarre 1 identisch.
[0027] Eine weitere Modifikation veranschaulicht Figur
8. Das Positioniermittel 11 wird hier durch eine von der
unteren Schmalseite 13 des Lagerabschnitts 5 abste-
hende vorzugsweise längs verlaufende Rippe 32 gebil-
det, die schmaler ist als die Breite des Lagerabschnitts
5, die als Abstand zwischen den Seitenflächen 7, 8 zu
messen ist. Die Rippe 32 greift in eine Nut 33, die in der
Barre 1 vorgesehen ist und das Festlegungsmittel 29 bil-
det. Wiederum sind die benachbarten Lagerabschnitte
benachbarter Strickwerkzeuge 2 bis auf einen geringfü-
gigen Spalt 9 dicht beieinander angeordnet. Die Figuren
9 und 10 veranschaulichen eine weitere Ausführungs-
form eines Strickwerkzeugs 2 wiederum in Form einer
Nadel 3. Diese weist wiederum in ihrem Körper 10 den
zur Positionierung dienenden, von der Schmalseite 13
ausgehenden Schlitz 12 auf, der im vorliegenden Fall
einen gerundeten Boden aufweist. Im Übrigen gelten die
vorigen Ausführungen entsprechend. Wie Figur 10 zeigt,
ist der Arbeitsabschnitt 4, wie vorbeschrieben, schmaler
als der Lagerabschnitt 5 ausgebildet. Der Bereich des
Hakens 14 ist nochmals schmaler ausgebildet. Die Mitte
des Arbeitsabschnitts 4 ist gegen die Mitte des Lagerab-
schnitts 5 parallel versetzt. Dadurch ist eine Seitenfläche
7 durchgehend eben ausgebildet während die Seitenflä-
che 8 eine Stufe 34 aufweisen kann, die den Übergang
von dem Arbeitsabschnitt 4 zu dem Lagerabschnitt 5
markiert. Der Schlitz 15, der zur Aufnahme eines Schie-
bers zum Öffnen und Schließen des Hakens 14 dient,
kann sich etwas in den Lagerabschnitt 5 hinein erstrek-
ken. Für die Positionierung des Strickwerkzeugs 2 ist er
ohne Belang.
[0028] Bei allen vorstehend beschriebenen Beispielen
fluchten der Arbeitsabschnitt 4 und der Lagerabschnitt
5. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Abschnit-
te nicht nur gemäß Figur 10 gegeneinander parallel ver-
setzt sondern auch in einem Winkel zueinander stehend
angeordnet sein können. Der Arbeitsabschnitt 4 kann in
jede gewünschte Richtung gekröpft ausgebildet sein.
Der Arbeitsabschnitt 4 des Strickwerkzeuges umfasst
den maschenbildenden Bereich des Strickwerkzeuges 2
und kann je nach Anwendung unterschiedlich lang aus-
gebildet sein. Ein Ende des maschenbildenden Bereichs
4 umfasst das Ende des Strickwerkzeuges 2, wenn als
Nadel 3 ausgebildet, den Haken 14, das andere Ende
des maschenbildenden Bereichs 4 kann je nach Anwen-
dung vor, genau an der Grenze zum oder in dem Lager-
abschnitt 5 enden. Das Prinzip der Positionierung der
Strickwerkzeuge 2 ohne Zwischenwände, die sich zwi-
schen die Lagerabschnitte 5 erstrecken würden, führt un-
abhängig von der Ausbildung des Arbeitsabschnitts 4 zu
den eingangs genannten Vorteilen.
[0029] Zur definierten und verbesserten Positionie-
rung der maschenbildenden Teile 4 der Strickwerkzeuge

2 kann die Positionierung auch sowohl von der Auflage-
fläche 16 als auch den Stegen 18 entkoppelt werden.
Dazu kann das Strickwerkzeug 2 vorzugsweise aus-
schließlich an seinem Lagerabschnitt 5 mit Füßen 37, 38
versehen, die zur Einstellung einer gewünschten Nadel-
höhe dienen. Sie dienen vorzugsweise nicht der Axial-
positionierung, denn diese übernimmt der Fuß 27. Die
Füße 37, 38 ragen in Nuten 39, 40, die in der Fläche 16
der Barre 1 vorgesehen sind und sich in deren Längs-
richtung erstrecken. Der Vorzug dieser Ausführungsform
liegt in der hohen Fertigungspräzision, die sich hier mit
geringem Fertigungsaufwand erreichen lässt. Bei der
Herstellung der beiden Nuten 39, 40 ist das Zerspa-
nungsvolumen gering. Entsprechend gering sind der
Werkzeugverschleiß bei der Herstellung der Nuten und
somit die Maßungenauigkeit des Nutbodens.
[0030] Eine insbesondere zur Erreichung besonders
feiner Teilungen gestaltete Wirknadel oder ein sonstiges
Strickwerkzeug 2 weisen einen schmaleren Arbeitsab-
schnitt 4 und einen breiteren Lagerabschnitt 5 auf, wobei
der Lagerabschnitt 5 mit einem Positioniermittel 11 bei-
spielsweise in Form eines Schlitzes 12 oder in Form einer
Rippe 32 versehen ist. Dem Strickwerkzeug 2 ist ein Fest-
legungsmittel 29 in Form eines Vorsprungs 17 oder einer
Nut 33 seitens der Barre 1 zugeordnet. Durch diese
Maßnahme können die Lagerabschnitte 5 der Strick-
werkzeuge 2 an der Barre 1 in unmittelbarer Nachbar-
schaft berührend oder geringfügig bestandet angeordnet
werden, so dass zur Gestaltung des Lagerabschnitts 5
ein maximaler Querschnitt zur Verfügung steht. Dies gibt
den Strickwerkzeugen 2 auch bei äußerst feinen Teilun-
gen eine solide Stabilität bei gleichzeitig präziser Aus-
richtung und unter Vermeidung von Teilungsfehlern.

Bezugszeichen

[0031]

1 Barre
2 Strickwerkzeuge
3 Nadel
4 Arbeitsabschnitt
5 Lagerabschnitt
Q Querrichtung
L Längsrichtung
6 Zwischenraum
7, 8 Seitenflächen
9 Spalt
T Teilung
10 Körper
11 Positioniermittel
12 Schlitz
13 Schmalseite, Nadeloberseite
13a, 13b Teilflächen
14 Haken
15 Schlitz
16 Auflagefläche
17 Vorsprung
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18 Steg
19, 20 Flachseiten
21 Nut
22, 23 Schenkel
24 Klemmleiste
25 Dämpfungselement
26 Schmalseite, Nadelrückseite
27 Fuß
28 Axialpositioniernut
29 Festlegungsmittel
30 Vorsprünge
31 Schmalseite, Positionierfläche
32 Rippe
33 Nut
34 Stufe
35 Schlitzboden
36 Schmalseite
37, 38 Füße
39, 40 Nuten

Patentansprüche

1. Strickwerkzeug (2) zur Bestückung von Textilma-
schinen, insbesondere Wirkmaschinen,
mit einem Körper (10), der
ein Positionierungsmittel (11) zur Positionierung des
Strickwerkzeugs (2) entsprechend einer vorgegebe-
nen Teilung (T) aufweist.

2. Strickwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Positionierungsmittel (11)
eine in dem Körper (10) vorgesehene Ausnehmung
(12) ist.

3. Strickwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Positionierungsmittel (11)
ein in dem Körper (10) vorgesehener in seiner
Längsrichtung (L) verlaufender Schlitz (12) ist.

4. Strickwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Positionierungsmittel (11)
ein an dem Körper (10) vorgesehener Vorsprung
(32) ist.

5. Strickwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Positionierungsmittel (11)
eine an dem Körper (10) vorgesehene in seiner
Längsrichtung (L) verlaufende Rippe (32) ist.

6. Strickwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Positionierungsmittel (11)
an einer Schmalseite (13) des Körpers (10) ange-
ordnet ist.

7. Strickwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Körper einen Lagerab-
schnitt (5), an dem das Positionierungsmittel (11)

vorgesehen ist, und einen Maschenbildungsab-
schnitt (4) aufweist.

8. Strickwerkzeug nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Lagerabschnitt (5) eine
Breite aufweist, die die Breite des Maschenbildungs-
abschnitts (4) übersteigt.

9. Strickwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Körper (10) in Nachbar-
schaft zu dem Positionierungsmittel (11) einen Fuß
(27) zur Längspositionierung des Strickwerkzeugs
(2) aufweist.

10. Wirkmaschine mit einer Barre (1) zur Aufnahme we-
nigstens eines Strickwerkzeugs (2) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die Barre (1) ein
Festlegungsmittel (29) zur Festlegung einer Nadel-
teilung aufweist, das zu dem Positionierungsmittel
(11) komplementär geformt ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Strickwerkzeug (2) zur Bestückung von Textilma-
schinen, insbesondere Wirkmaschinen,
mit einem Körper (10), der einen Lagerabschnitt (5)
mit einer unteren Schmalseite (13) und
ein Positionierungsmittel (11) zur Positionierung des
Strickwerkzeugs (2) entsprechend einer vorgegebe-
nen Teilung (T) aufweist
dadurch gekennzeichnet, dass
das Positionierungsmittel (11) ein an dem Körper
(10) vorgesehener Vorsprung (32) in Form einer von
der unteren Schmalseite (13) abstehenden Rippe
(32) ist, die schmaler ist als die Breite des Lagerab-
schnitts (5), um in Nuten (33) eingesetzt zu werden,
die schmaler sind als der Lagerabschnitt (5).

2. Strickwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Positionierungsmittel (11)
eine in dem Körper (10) vorgesehene Ausnehmung
(12) ist.

3. Strickwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Positionierungsmittel (11)
ein in dem Körper (10) vorgesehener in seiner
Längsrichtung (L) verlaufender Schlitz (12) ist.

4. Strickwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Positionierungsmittel (11)
eine an dem Körper (10) vorgesehene in seiner
Längsrichtung (L) verlaufende Rippe (32) ist.

5. Strickwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Positionierungsmittel (11)
an einer Schmalseite (13) des Körpers (10) ange-
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ordnet ist.

6. Strickwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Körper einen Lagerab-
schnitt (5), an dem das Positionierungsmittel (11)
vorgesehen ist, und einen Maschenbildungsab-
schnitt (4) aufweist.

7. Strickwerkzeug nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Lagerabschnitt (5) eine
Breite aufweist, die die Breite des Maschenbildungs-
abschnitts (4) übersteigt.

8. Strickwerkzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Körper (10) in Nachbar-
schaft zu dem Positionierungsmittel (11) einen Fuß
(27) zur Längspositionierung des Strickwerkzeugs
(2) aufweist.

9. Wirkmaschine mit einer Barre (1) zur Aufnahme
wenigstens eines Strickwerkzeugs (2) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Barre (1)
ein Festlegungsmittel (29) zur Festlegung einer Na-
delteilung aufweist, das zu dem Positionierungsmit-
tel (11) komplementär geformt ist.

11 12 



EP 1 988 199 A1

8



EP 1 988 199 A1

9



EP 1 988 199 A1

10



EP 1 988 199 A1

11



EP 1 988 199 A1

12



EP 1 988 199 A1

13



EP 1 988 199 A1

14


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

